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Gemeinderat  Binningen Geschäft Nr. 133 
 Legislatur 2008 - 2012 

Bericht an den Einwohnerrat 
 
vom 1. März 2011  

Interfraktionelles Postulat, Neustart für das Sutterhaus 

Kurzinfo: Das interfraktionelle Postulat, das von neun Einwohnerratsmitgliedern am 
13.12.2010 eingereicht wurde, verlangt, dass der Gemeinderat sechs Punkte im 
Zusammenhang mit der denkmalgeschützten Altliegenschaft Holeerain 42 prüft. 
Unter anderem wird vorgeschlagen, dass Alternativen für die Erhaltung des 
Altbaus und der Umgebung geprüft werden. 

Weil die Einwohnergemeinde den denkmalgeschützten Altbau Holeerain 42 für 
eine öffentliche Nutzung nicht benötigt, wurde das Sutterhaus samt Grundstück 
2006 öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. Ein  privater Investor hat nach 
Vorgaben der Zonenvorschriften und unter Beizug der kantonalen Denkmalpflege 
ein Bauprojekt für die Sanierung des Altbaus und für zwei Neubauten erarbeitet. 
Gegen dieses Baugesuch erhob die Kommission für Denkmal- und Heimatschutz 
Einsprache. Sie beurteilte den zonenkonformen Neubau an der Kernmattstrasse 
als ein Stockwerk zu hoch. Auch diverse Privatpersonen aus dem Kernmattquartier 
erhoben Einsprache gegen das Projekt. Mit Kantonsgerichtsentscheid vom 
10.November 2010 steht fest, dass die von der Denkmalpflege verlangte 
Nutzungsreduktion an der Kernmattstrasse höher zu gewichten ist als die 
kommunalen Zonenvorschriften („Ästhetikklausel“). In der Folge wurde das 
Baugesuch entsprechend den Vorgaben bereinigt und neue Pläne eingereicht. Die 
Baubewilligung für das reduzierte Bauvorhaben wurde im März 2011 erteilt. Da der 
ursprüngliche Investor wegen Zahlungsunfähigkeit ausgeschieden ist, wird ein 
Investor mit einer öffentlichen Ausschreibung gesucht, welcher das Neubauprojekt 
realisiert und den Altbau fachgerecht renoviert. Am 22.Februar 2011 hat der 
Gemeinderat beschlossen, die Parzelle samt dem bewilligtem Bauprojekt zum 
Verkauf auszuschreiben. Die Publikation ist am 24. März 2011 erfolgt. Diverse 
Interessierte haben sich bereits vorgängig bei der Gemeinde gemeldet.  

Weil der denkmalgeschützte Altbau dringend saniert werden muss und diverse 
Interessierten vorhanden sind, die das Neubauprojekt und die fachgerechte 
Renovation des Sutterhauses realisieren möchten, ist ein Neustart der Planung 
nicht mehr erforderlich. Aus diesem Grund soll auf die Prüfung der Anliegen des 
Postulates verzichtet werden.  
 

Antrag: Das Postulat wird nicht an den Gemeinderat überwiesen. 
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